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508. Bundesverfassungsgesetz: Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929
(NR: GP XVIII IA 546/A AB 1142 S. 129. BR: AB 4603 S. 573.)

509. Bundesgesetz: Änderung des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991
(NR: GP XVIII RV 921 AB 1151 S. 127. BR: AB 4572 S. 573.)

510. Bundesgesetz: Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes
(NR: GP XVIII AB 1143 S. 129. BR: AB 4604 S. 573.)

511. Bundesgesetz: Rechtsstellung von Einrichtungen der KSZE in Österreich
(NR: GP XVIII RV 1095 AB 1216 S. 127. BR: AB 4592 S. 573.)

508. Bundesverfassungsgesetz, mit dem das
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von

1929 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung
von 1929, zuletzt geändert durch das Bundesverfas-
sungsgesetz BGBl. Nr. 868/1992, wird wie folgt
geändert:

1. Art. 10 Abs. 1 Z 6 lautet:
„6. Zivilrechtswesen einschließlich des wirtschaft-

lichen Assoziationswesens, jedoch mit Aus-
schluß von Regelungen, die den Grundstücks-
verkehr für Ausländer und den Verkehr mit
bebauten oder zur Bebauung bestimmten
Grundstücken verwaltungsbehördlichen Be-
schränkungen unterwerfen, einschließlich des
Rechtserwerbes von Todes wegen durch
Personen, die nicht zum Kreis der gesetzlichen
Erben gehören; Privatstiftungswesen; Straf-
rechtswesen mit Ausschluß des Verwaltungs-
strafrechtes und des Verwaltungsstrafverfah-
rens in Angelegenheiten, die in den selbständi-
gen Wirkungsbereich der Länder fallen;
Justizpflege; Einrichtungen zum Schutz der
Gesellschaft gegen verbrecherische oder son-
stige gefährliche Personen; Verwaltungsge-
richtsbarkeit; Urheberrecht; Pressewesen;
Enteignung, soweit sie nicht Angelegenheiten
betrifft, die in den selbständigen Wirkungsbe-
reich der Länder fallen; Angelegenheiten der
Notare, der Rechtsanwälte und verwandter
Berufe;"

2. Art. 10 Abs. 1 Z 9 wird angefügt:
„Umweltverträglichkeitsprüfung für Vorha-
ben in diesen Angelegenheiten, bei denen mit
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu

rechnen ist und für welche die Verwaltungs-
vorschriften eine Trassenfestlegung durch
Verordnung vorsehen;"

3. Am Ende des Art. 11 Abs. 1 Z 6 wird anstelle
des Punktes ein Strichpunkt gesetzt und folgende
Z 7 angefügt:

„7. Umweltverträglichkeitsprüfung für Vorhaben,
bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf
die Umwelt zu rechnen ist; soweit ein
Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vor-
schriften als vorhanden erachtet wird, Geneh-
migung solcher Vorhaben."

4. Art. 11 werden folgende Abs. 6 bis 9 angefügt:

„(6) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung
einheitlicher Vorschriften als vorhanden erachtet
wird, werden auch das Bürgerbeteiligungsverfahren
für bundesgesetzlich zu bestimmende Vorhaben, die
Beteiligung an den einem Bürgerbeteiligungsverfah-
ren nachfolgenden Verwaltungsverfahren und die
Berücksichtigung der Ergebnisse des Bürgerbeteili-
gungsverfahrens bei der Erteilung der für die
betroffenen Vorhaben erforderlichen Genehmigun-
gen sowie die Genehmigung der in Art. 10 Abs. 1
Z 9 genannten Vorhaben durch Bundesgesetz
geregelt. Für die Vollziehung dieser Vorschriften
gilt Abs. 4.

(7) In den Angelegenheiten des Abs. 1 Z 7 steht
nach Erschöpfung des Instanzenzuges im Bereich
der Vollziehung jedes Landes die Entscheidung dem
unabhängigen Umweltsenat zu. Dieser ist im
übrigen sachlich in Betracht kommende Oberbe-
hörde im Sinne der das Verwaltungsverfahren
regelnden Vorschriften. Der unabhängige Umwelt-
senat besteht aus dem Vorsitzenden, Richtern und
anderen rechtskundigen Mitgliedern und wird beim
zuständigen Bundesministerium eingesetzt. Die
Einrichtung, die Aufgaben und das Verfahren des
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Senates werden durch Bundesgesetz geregelt. Seine
Entscheidungen unterliegen nicht der Aufhebung
oder Abänderung im Instanzenzug; die Beschwerde
an den Verwaltungsgerichtshof ist zulässig.

(8) Erstreckt sich ein Vorhaben gemäß Abs. 1 Z 7
auf mehrere Länder, so haben die beteiligten Länder
zunächst einvernehmlich vorzugehen. Wird eine
einvernehmliche Entscheidung nicht innerhalb von
18 Monaten erlassen, so geht die Zuständigkeit auf
Antrag eines Landes oder einer an der Sache
beteiligten Partei auf den unabhängigen Umweltse-
nat über.

(9) In den in Absatz 1 Z 7 genannten Angelegen-
heiten stehen der Bundesregierung und den
einzelnen Bundesministern gegenüber der Landes-
regierung die folgenden Befugnisse zu:

1. die Befugnis, durch Bundesorgane in die
Akten der Landesbehörden Einsicht zu neh-
men;

2. die Befugnis, die Übermittlung von Berichten
über die Vollziehung der vom Bund erlassenen
Gesetze und Verordnungen zu verlangen;

3. die Befugnis, alle für die Vorbereitung der
Erlassung von Gesetzen und Verordnungen
durch den Bund notwendigen Auskünfte über
die Vollziehung zu verlangen;

4. die Befugnis, in bestimmten Fällen Auskünfte
und die Vorlage von Akten zu verlangen,
soweit dies zur Ausübung anderer Befugnisse
notwendig ist."

5. Art. 28 Abs. 5 lautet:

„(5) Innerhalb einer Tagung beruft der Präsident
des Nationalrates die einzelnen Sitzungen ein.
Wenn innerhalb einer Tagung die im Bundesgesetz
über die Geschäftsordnung des Nationalrates
festgesetzte Anzahl der Mitglieder des Nationalra-
tes oder die Bundesregierung es verlangt, ist der
Präsident verpflichtet, eine Sitzung einzuberufen,
und zwar so, daß der Nationalrat spätestens binnen
acht Tagen nach Eintreffen des Verlangens beim
Präsidenten zusammentritt."

6. Nach Art. 52 Abs. 1 wird folgender Abs. 2
eingefügt:

„(2) Kontrollrechte gemäß Abs. 1 bestehen
gegenüber der Bundesregierung und ihren Mitglie-
dern auch in bezug auf Unternehmungen, an denen
der Bund mit mindestens 50 vH des Stamm-,
Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist und die der
Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen. Einer
solchen finanziellen Beteiligung ist die Beherr-
schung von Unternehmungen durch andere finanzi-
elle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatori-
sche Maßnahmen gleichzuhalten. Dies gilt auch für
Unternehmungen jeder weiteren Stufe, bei denen
die Voraussetzungen gemäß diesem Absatz vorlie-
gen."

Die bisherigen Abs. 2 und 3 erhalten die
Absatzbezeichnung „(3)" und „(4)".

7. Nach Art. 52 a wird folgender Art. 52 b
eingefügt:

„Art. 52 b. (1) Zur Überprüfung eines bestimm-
ten Vorganges in einer der Kontrolle des
Rechnungshofes unterliegenden Angelegenheit der
Bundesgebarung wählt der Ausschuß gemäß
Art. 126 d Abs. 2 B-VG einen ständigen Unteraus-
schuß. Diesem Unterausschuß muß mindestens ein
Mitglied jeder im Hauptausschuß des Nationalrates
vertretenen Partei angehören.

(2) Nähere Bestimmungen trifft das Bundesgesetz
über die Geschäftsordnung des Nationalrates."

8. Art. 126 a lautet:

„Art. 126 a. Entstehen zwischen dem Rechnungs-
hof und einem Rechtsträger (Art. 121 Abs. 1)
Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung der
gesetzlichen Bestimmungen, die die Zuständigkeit
des Rechnungshofes regeln, so entscheidet auf
Antrag der Bundesregierung oder einer Landesre-
gierung oder des Rechnungshofes der Verfassungs-
gerichtshof. Alle Rechtsträger sind verpflichtet,
entsprechend der Rechtsanschauung des Verfas-
sungsgerichtshofes eine Überprüfung durch den
Rechnungshof zu ermöglichen. Die Exekution
dieser Verpflichtung wird von den ordentlichen
Gerichten durchgeführt. Das Verfahren wird durch
Bundesgesetz geregelt."

9. Am Ende des Art. 142 Abs. 2 lit. g wird anstelle
des Punktes ein Strichpunkt gesetzt und folgende
lit. h angefügt:

,,h) gegen die Mitglieder einer Landesregierung
wegen Gesetzesverletzung sowie wegen
Nichtbefolgung der Verordnungen des Bun-
des in den Angelegenheiten des Art. 11 Abs. 1
Z 7 sowie wegen Behinderung der Befugnisse
gemäß Art. 11 Abs. 9: durch Beschluß des
Nationalrates oder der Bundesregierung."

10. Art. 151 werden folgende Abs. 6 und 7
angefügt:

„(6) Die nachstehend angeführten Bestimmungen
treten in der Fassung des Bundesverfassungsgeset-
zes BGBl. Nr. 508/1993 wie folgt in Kraft:

1. Art. 10 Abs. 1 Z 9, Art. 11 Abs. 1 Z 7 sowie
Art. 11 Abs. 6, 7, 8 und 9 treten mit 1. Juli 1994
in Kraft.

2. Art. 28 Abs. 5, Art. 52 Abs. 2, die Bezeichnung
des früheren Art. 52 Abs. 2 und 3 als Abs. 3
und 4 sowie Art. 52 b treten mit 1. Oktober
1993 in Kraft.

3. Art. 142 Abs. 2 lit. h tritt mit 1. Jänner 2001 in
Kraft.

(7) Art. 11 Abs. 7 und 8 in der Fassung des
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 508/1993
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2000 außer Kraft.
Am 31. Dezember 2000 vor dem unabhängigen
Umweltsenat anhängige Verfahren sind nach der bis
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31. Dezember 2000 für die Zuständigkeit geltenden
Rechtslage zu Ende zu führen."

Klestil
Vranitzky

509. Bundesgesetz, mit dem das Einführungs-
gesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen

1991 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsver-
fahrensgesetzen 1991, BGBl. Nr. 50, wird wie folgt
geändert:

1. Art. II Abs. 2 Z 14 lautet:
„14. des Berufungssenats nach § 64 Abs. 2 Börse-

gesetz 1989, BGBl. Nr. 555;"

2. Art. XII Abs. 3 erhält die Bezeichnung „(4)",
als Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Art. II Abs. 2 Z 14 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 509/1993 tritt mit
1. Jänner 1994 in Kraft."

Klestil
Vranitzky

510 . Bundesgesetz, mit dem das Verfassungs-
gerichtshofgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBl.
Nr. 85, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 334/1993, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift von § 36 a lautet:

„2. Besondere Vorschriften

A. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Rechnungshof und einem Rechtsträger oder der
Volksanwaltschaft und der Bundesregierung, einem
Bundesminister oder einer Landesregierung
(Art. 126 a und 148 f des Bundes-Verfassungsgeset-

zes)."

2. Die §§ 36 a bis 36 flauten:

„§ 36 a. (1) Bei Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen dem Rechnungshof und einem Rechtsträger
(Art. 121 Abs. 1 B-VG) über die Auslegung der
gesetzlichen Bestimmungen, die die Zuständigkeit
des Rechnungshofes regeln, können der Rech-

nungshof sowie in Angelegenheiten der Bundesge-
barung die Bundesregierung und in Angelegenhei-
ten der Länder-, Gemeindeverbände- und Gemein-
degebarung die Landesregierung den Antrag auf
Entscheidung durch den Verfassungsgerichtshof
stellen. Eine Meinungsverschiedenheit liegt vor,
wenn ein Rechtsträger die Zuständigkeit des
Rechnungshofes zur Gebarungsüberprüfung aus-
drücklich bestreitet oder die Gebarungsüberprüfung
tatsächlich nicht zuläßt, oder aber der Rechnungs-
hof sich weigert, besondere Akte der Gebarungs-
überprüfung durchzuführen.

(2) Ein Antrag ist nicht mehr zulässig, wenn seit
dem Auftreten der Meinungsverschiedenheit ein
Jahr vergangen ist.

§ 36 b. Wird der Verfassungsgerichtshof angeru-
fen, so hat dies den Aufschub oder die Unterbre-
chung der betreffenden Amtshandlung des Rech-
nungshofes bis zur Entscheidung durch den
Verfassungsgerichtshof zur Folge.

§ 36 c. (1) Parteien des Verfahrens sind der
Antragsteller und der Rechtsträger, mit dem eine
Meinungsverschiedenheit über die Zuständigkeit
des Rechnungshofes entstanden ist.

(2) Hat sich die Meinungsverschiedenheit mit
einem Rechtsträger ergeben, der nicht eine
Gebietskörperschaft ist, so sind im Falle einer
Unternehmung jene Gebietskörperschaften, die an
dieser beteiligt sind, wenn es sich jedoch um einen
anderen Rechtsträger handelt, jene Gebietskörper-
schaften, in deren Gebarungsbereich der betref-
fende Rechtsträger fällt, vom Verfassungsgerichts-
hof zu einer Stellungnahme aufzufordern und als
mitbeteiligte Parteien dem Verfahren beizuziehen.

§ 36 d. In einem Erkenntnis, mit dem festgestellt
wird, daß der Rechnungshof zur Überprüfung der
Gebarung eines Rechtsträgers zuständig ist, der
nicht eine Gebietskörperschaft ist, ist auch auszu-
sprechen, daß der Rechtsträger schuldig ist, die
Gebarungsüberprüfung bei sonstiger Exekution zu
ermöglichen.

§ 36 e. Das Erkenntnis des Verfassungsgerichts-
hofes ist tunlichst binnen sechs Monaten nach
Einlangen des Antrages zu fällen und den Parteien
des Verfahrens zuzustellen.

§ 36 f. (1) In Verfahren über eine Meinungsver-
schiedenheit zwischen einer Gebietskörperschaft
und dem Rechnungshof werden Kosten nicht
zugesprochen.

(2) In Verfahren über eine Meinungsverschieden-
heit zwischen anderen Rechtsträgern und dem
Rechnungshof kann der unterlegenen Partei sowie
einer Partei, die ihren Antrag vor der mündlichen
Verhandlung zurückgezogen hat, auf Antrag der
Ersatz der Prozeßkosten auferlegt werden.

§ 36 g. Die §§ 36 a bis 36 e sind auf Verfahren, in
denen eine Meinungsverschiedenheit zwischen der
Volksanwaltschaft und der Bundesregierung, einem
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Bundesminister oder einer Landesregierung über die
Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen, die die
Zuständigkeit der Volksanwaltschaft regeln, durch
den Verfassungsgerichtshof zu entscheiden sind, mit
der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des
Rechnungshofes die Volksanwaltschaft und an die
Stelle des Gebarungsbereiches der Vollzugsbereich
tritt."

3. Nach § 88 wird eingefügt:

„Dritter Abschnitt

Schlußbestimmungen"

4. Der bisherige § 88 a erhält die Bezeichnung
„§ 89."

5. Der bisherige § 89 erhält die Bezeichnung
„§ 90 "

Klestil
Vranitzky

5 1 1 . Bundesgesetz über die Rechtsstellung von
Einrichtungen der KSZE in Österreich

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Einrichtungen der Konferenz über
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)
mit Sitz in Österreich haben in Österreich
Rechtspersönlichkeit.

(2) Der Bundesminister für auswärtige Angele-
genheiten hat Einrichtungen gemäß Abs. 1 in einer
Liste zu erfassen und diese im Bundesgesetzblatt
kundzumachen.

§ 2. Insoweit im Rahmen der KSZE getroffene
Vereinbarungen oder Beschlüsse Beobachtungs-,
Erkundungs-, Berichterstattungs-, Vermittlungs-,
Überprüfungs- oder Überwachungstätigkeiten oder
Maßnahmen der Friedenserhaltung in einzelnen
Staaten vorsehen, sind die österreichischen Behör-
den und Organe verpflichtet, Einrichtungen der
KSZE und Personen, die mit der Durchführung
dieser Tätigkeiten betraut sind, dabei im Rahmen
ihrer Möglichkeiten zu unterstützen, soweit dem
Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.

§ 3. (1) Einrichtungen der KSZE mit Sitz in
Österreich sowie ihren Bediensteten werden Privile-
gien und Immunitäten im gleichen Umfang
eingeräumt, wie sie für die Vereinten Nationen in
Wien und ihre vergleichbaren Angestellten auf
Grund staatsvertraglicher oder gesetzlicher Rege-
lungen bestehen.

(2) Bediensteten von Einrichtungen der KSZE
ohne Sitz in Österreich, die sich in Ausübung ihrer
Funktion in Österreich aufhalten, werden Privile-
gien und Immunitäten im gleichen Umfang
eingeräumt, wie sie in Österreich für beauftragte
Sachverständige der Vereinten Nationen auf Grund
staatsvertraglicher oder gesetzlicher Regelungen
bestehen.

§ 4. Den ständigen ausländischen Vertretungen
oder Delegationen der KSZE-Mitgliedstaaten zu
den in § 1 genannten Einrichtungen sowie deren
Mitgliedern werden Privilegien und Immunitäten im
gleichen Umfang eingeräumt, wie sie für die
Ständigen Vertretungen und ihre Mitglieder bei den
Vereinten Nationen in Wien auf Grund staatsver-
traglicher oder gesetzlicher Regelungen bestehen.

§ 5. Mitgliedern ausländischer Delegationen, die
an Konferenzen, Treffen und Seminaren der KSZE
in Österreich teilnehmen, sowie Vertretern der
Teilnehmerstaaten der KSZE, die Beobachtungs-
oder Überprüfungstätigkeiten in Österreich gemäß
den im Rahmen der KSZE getroffenen Vereinba-
rungen in den Bereichen Rüstungskontrolle, Abrü-
stung oder Vertrauens- und Sicherheitsbildung
durchführen, werden Privilegien und Immunitäten
im gleichen Umfang eingeräumt, wie sie für
Vertreter der Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen bei Tagungen der Vereinten Nationen in Wien
auf Grund staatsvertraglicher oder gesetzlicher
Regelungen bestehen.

§ 6. Die §§ 3, 4 und 5 stehen dem Genuß von
Privilegien und Immunitäten, die einzelnen Ange-
hörigen der darin erwähnten Personengruppen auf
Grund anderer Rechtsvorschriften zukommen,
nicht entgegen.

§ 7. Der Bundesminister für auswärtige Angele-
genheiten kann durch Verordnung für Angehörige
der in § 3 Abs. 1 und § 4 erwähnten Personengruppe
Lichtbildausweise einführen, aus denen die Identi-
tät, die Staatsangehörigkeit und die Funktion des
Inhabers zu ersehen sind.

§8. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 15. Mai
1993 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
tritt das Bundesgesetz über die Einräumung von
Privilegien und Immunitäten an das KSZE-Kon-
fliktverhütungszentrum, seine Bediensteten und die
Bediensteten anderer ständiger Einrichtungen im
Rahmen der KSZE, BGBl. Nr. 339/1991, außer
Kraft.

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist die Bundesregierung, hinsichtlich seines § 1
Abs. 2 und § 7 der Bundesminister für auswärtige
Angelegenheiten betraut.

Klestil
Vranitzky


